
Nur NRW: Wer hat das Recht, an einem
Elterngespräch teilzunehmen?
Beitrag von „Schmidt“ vom 21. Juni 2023 16:05

Zitat von Tom123

Und was machst Du wenn dann beide Sorgeberechtigte da sind und der Vater noch
seine Freundin dabei haben möchte und die Mutter nicht?

Wenn tatsächlich beide anwesend sind, bitte ich die nicht sorgeberechtigte Person, den Raum
zu verlassen.
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